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Satzung zur Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
mit integriertem Vorhaben- und ErschlieBungsplan mit Griinordnung
"Photovoltaikanlage Solarpark Oberdeggenbach”
sonstiges Sondergebiet durch Deckblatt Nr. 1
des Marktes Schierling

Der Geltungsbereich befindet sich auf der FI.-Nr. 756, 756/3 TF und 357 der Gemarkung Buchhausen
in dem Markt Schierling. Der Vorentwurf der Anderung des Bebauungsplanes besteht aus diesem Plan
VOM ..o, und der Begriindung mit Umweltbericht vom .......................

|. PLANLICHE UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (1/3)

|. PLANLICHE UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (2/3)

TOP O 3.4

VERFAHREN

Rechtsgrundlagen Verweis der Rechtsgrundlagen eigenstandig priifen und anpassen an derzeitige Fassunge

>

Die planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:

a) Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember-(BGBI. 2023 | Nr. 394)

geandert worden ist

b) Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI | S. 3786),
die durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

geandert worden ist;

c) Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58,

zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:

Bayerische Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. August 2007

(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch das Gesetz vom 23. Juni|BBBBKGVBI. S. 250),
durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes
vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 371) geandert worden ist

Gemeindliches Satzungsrecht:

Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom

22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geandert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes
vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 385, 586)

Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:

a) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S.2542),
zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2240)

b) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011

(GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBI. S. 723)
geandert worden ist

Oder gehort dieses

Dies ist konkreter

klarzustellen, ob die
zuléssige Grundflache
von 350m2 flir beide
Baufenster gilt.

Nutzungsschablone fir
neues Baufenster fehlt?

Baufenster zu TF-Nord?

darzustellen, zudem ist

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Sondergebiet Photovoltaik nach §11 Abs. 2 BauNVO

2. MaR der baulichen Nutzung/Baugrenzen

2.1
— "= ] Baugrenze
- Nebenanlagen: Nur zulassig innerhalb der Baugrenzen (§14 Abs. 1 BauNVO)
- Grenzabstande: Es gelten die Abstandsflachen und Grenzabstande der bayerischen
Bauordnung (Art. 6 BayBO)
22 GRz0,5 Grundflachenzahl, bezogen auf die jeweilige Teilflache

2.3 Die Versiegelung von Flachen im Sondergebiet ist auf das unbedingt erforderliche Maf3 (Gebaude-

3. Gestaltung baulicher Anlagen

zuldssig: Es wird gemal §11 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauNVO ein Sondergebiet
festgesetzt. Das Sondergebiet dient der Nutzung von Sonnenenergie.
Gemal §12 Abs. 3a Satz 1 BauGB sind unter Anwendung des §9 Abs. 2
BauGB nur solche Vorhaben zulassig, zu denen sich
der Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet hat.
Zulassig sind Anlagen und Einrichtungen, die der Nutzung erneuerbarer
Energien (Photovoltaik) dienen und fir den Nutzungszweck unerlasslich
sind, wie - Solarmodule mit gesamten Tragkonstruktionen,

- Betriebsgebaude/ Trafo- und Ubergabe- bzw.

Schaltstationen und ahnliche Technik oder Geratecontainer,

- Nebenanlagen gemaf §14 Abs. 1 BauNVO,

- innere Erschlieung,

- Einfriedungen (Umz&unungen),

- Masten fur Videouberwachung.
Zudem sind Batteriespeicher, welche auch mit Netzstrom (Graustrom)
beladen werden diirfen, zulassig.

SO

Photo-
voltaik

Gultigkeit: nach §9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB bis zur endglltigen Betriebseinstellung mit
anschlieender Folgenutzung "Landwirtschaft/Acker" gem. §9 Abs. 1 Nr
18a, BauGB

Liegt hier wirklich ein vertragsbezogener BPL vor?
->siehe Anmerkungen im Anschreiben S41

max 400 m? GroRe der max. zuldssigen Grundflache fir Gebaude

WH max. 3,50 m max. Wandhdhe der Gebaude in m bis OK Attika, gemessen ab Urgelande
Hmax 3,00 m max. Hohe der Module, gemessen ab Urgelande bis OK Solarmodul

Hmin 0,80 m min. Abstand Modul und fertiger Gelandeoberkante

Der Abstand zwischen den Modulreihen hat min. 3,00 m zu betragen.

fundamente) zu beschranken. Die Verankerung der Modultische erfolgt durch Rammfundamente.
Zusatzlich sind Gebaude fir Transformatoren und Wechselrichter und ahnliche Technik sowie

Unterstellmdglichkeiten fur Pflegerate mit einer Grundflache von je max| 6,50 x 6,50 m|und einer
Wandhdhe von 3,50 m ziléissig.

5. Einfriedungen

6. Geldandeoberflache/Grundwasserschutz

6.1

6.2 Bodenbefestigungen sind sickerfahig auszufiihren (wassergebundene Decke, Kies, Schotter).
6.3 Niederschlagswasser der Moduloberflachen ist breitflachig Gber die belebte Bodenzone zu versickern.

7. Griinordnung
7.1 Private Grunflachen

7.2 Extensives Grinland

7.3 Heckenpflanzung

Einzaunung

- Max. Hohe 2,00 m

- 15 cm Bodenfreiheit (keine zerschneidende Wirkung fiir Kleinsauger)
- Der Zaun ist im Fall einer Beweidung wolfssicher auszufiihren

Das natirliche Gelandeniveau darf max. 0,50 m abgegraben oder aufgeschiittet werden.
Stltzmauern sind unzulassig.

Ableitungen oder Drainage sind nicht zul&ssig.

Extensiv bewirtschaftetes Griinland (innerhalb der Umz&aunung)

- Einsaat nur mit Regio-Saatgut (Ursprungsregion 16) mit mind. 15 % Krauteranteil,
alternativ ist eine Mahguttbertragung mdéglich, Mahd max. 2 x pro Jahr (1. Schnitt nicht
vor dem 14. Juni) mit Entfernung des Mahgutes. Alternativ ist eine Schafsbeweidung
zulassig. Ein Mulchen der Flache ist nicht zuléssig.

- Bei Mahd ist auf ein insektenfreundliches Mahwerk zu achten (keine Trommel- oder
Scheibenmahwerke sondern Doppelmessermahwerk oder Mahbalken)

- Jegliche MeliorationsmalRnahmen sind zu unterlassen

- Keine Verwendung von Dunger und Pflanzenschutzmittel

Extensiv bewirtschaftetes Grinland (auf3erhalb der Umzaunung)

- Einsaat nur mit Regio-Saatgut (Ursprungsregion 16) mit mind. 15 % Krauteranteil,
alternativ ist eine Mahgutibertragung mdéglich, Mahd max. 2 x pro Jahr (1. Schnitt nicht
vor dem 14. Juni) mit Entfernung des Mahgutes. Alternativ ist eine Schafsbeweidung
zulassig. Ein Mulchen der Flache ist nicht zulassig.

- Bei Mahd ist auf ein insektenfreundliches Mahwerk zu achten (keine Trommel- oder
Scheibenmahwerke sondern Doppelmessermahwerk oder Mahbalken)

- Jegliche Meliorationsmaflinahmen sind zu unterlassen

- Keine Verwendung von Duinger und Pflanzenschutzmittel

s

Heckenpflanzung 1-5 reihig
Zusammensetzung der naturnahen Heckenpflanzung mit 5 % Baumanteil (Wuchsklasse 2)

Fir die Ubergabe- und Transformatorstationen werden Flachdécher festgesetzt. Dacheindeckungen aug
Metall sind nur in matter und beschichteter Ausflihrung zulassig. Durchbriiche, Liftungséffnungensynd
dergleichen mussen siedlungsabgewandt angeordnet werden. Ist dies nicht méglich sind anderweiti
geeignete, abschirmende Mallnahmen zu treffen.

T Betriebsgebaude (Transformator), maximale [Hohe: 3,50 m|OK Gebaude, Bezugspunkt:
natirliches Gelande Male:|6,50 x 6,50 m, keine grellen oder leuchtenden Wandfarben

Erh6hungen wirklich fiir
alle Gebaude notwendig,
wenn diese (It.
Begrindung) nur
aufgrund der
Batteriespeicher
relevant?

- AusschlieBlich Verwendung einheimischer Strauch- und Pflanzenarten
- Pflanzabstand im Verbund (1,5 m x 1,5 m)

- Pflanzung in Gruppen zu 6-8 stk

- Grenzabstande der Pflanzungen nach Art. 47 & 48 AGBGB

Artenauswahl und Pflanzqualitaten
Straucher (mind. 2 x. v. 60-100)

Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnu® Corylus avellana

Was ist mit denim
Ursprungsplan noch

4. Verkehrsflachen

A Grundstuickszufahrt mit einer max. Breite von 5,00 m

3

M

Pflegeweg Breite ca. 3,50 m

Eingriffeliger Weilldorn Crataegus monogyna
Zweigriffeliger Weilldorn Cartaegus laevigata
Pfaffenhltchen Euonymus europaeus
Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum

zulassigen Baumen?
Hierzu findet sich nichts in
der Begriindung.

Hunds-Rose Rosa canina
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Faulbaum Frangula alnus

Echte Mehlbeere Sorbus aria

1. Die Marktgemeinde Schierling hat in der Sitzung vom ....................... gemal § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung der Bebauungsplananderung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ......................
ortsuiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung und Anhdrung
fur die Vorentwurfsfassung der Bebauungsplananderung in der Fassung vom ....................... hat in der
Zeitvom ......occceeeiinnn. o] 1= TR stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB

fur die Vorentwurfsfassung der Bebauungsplananderung in der Fassung vom ....................... hat in der
Zeit vom ......cccoeiiiinnee. bis ..o stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom ................. wurden die Behdrden
und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .........ccccccc.. bis
....................... beteiligt.

5. Der Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom ............ wurde mit der Begriindung gemafn
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...........ccoceeeee. bis ..oooiii offentlich ausgelegt.

6. Die Marktgemeinde Schierling hat mit Beschluss des Markrates vom ..................... die
Bebauungsplananderung gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................. als Satzung beschlossen.

Schierling, den ...........coo......

Christian Kiend|, 1. Blrgermeister
7. Ausgefertigt

Schierling, den ......................

Christian Kiendl, 1. Blirgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................ gemal §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen
Dienststunden in der Marktgemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tiber dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der
Bekanntmachung hingewiesen.

Schierling, den .......cc.cccone..

Christian Kiend|, 1. Blrgermeister

|. PLANLICHE UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (3/3)

Baume (Hei 2 x v.0.B. 100-150)

Feld-Ahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Wildapfel Malus sylvestris
Wildbirne Pyrus pyraster
Wildkirsche Prunus avium

8. Immissionsschutz

Durch die Module darf keine dauerhafte Blendwirkung entstehen. Spezielle Sichtschutzmalinahmen sind nicht
notwendig. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn
entsprechende Abschirmungen anzubringen. Elektromagnetische Felder sind nur in der unmittelbaren
Umgebung der Leitung messbar (Gleichstrom).

9. Sonstige Festsetzungen
Umgriff der rdumlichen Geltungsbereiche Flur-Nr. 756, 756/3 TF und 357,

Gmkg. Buchhausen

9.2 Rilckzubauen nach Beendigung der Nutzung als Photovoltaikanlage sind die Anlage sowie alle
Nebengebaude, Einzaunungen, Verkabelungen, Module etc. Als anschlieRende Nutzung ist
Landwirtschaft/Acker vorgesehen. Mit Ende des Eingriffs entfallt auch der Kompensationsbedarf, jedoch
mussen artenschutzrechtliche sowie anderweitige Naturschutzgesetze beachtet werden.

Il. PLANLICHE HINWEISE / SONSTIGE PLANZEICHEN

358

Gemarkung Buchhausen

Markt Schierling

Landkreis Regensburg

Flurstlicke

Bestands- Gehdlze/Badume aulRerhalb des Geltungsbereichs

BESS = Batteriespeicher

x#Darstellung Module

IIl. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

HINWEISE ZU BAUTEN NAHE DER BAHN

200-Meter-Linie zur Bahnstrecke

50-Meter-Linie zur Bahnstrecke

15-Meter-Linie zur Bahnstrecke

Flachland Biotopkartierung (LfU)

?;—7 : Kabeltrassen und HDPE Rohre der DB mit 2 m Schutzabstand

Kabel Mittelspannung - Bayernwerk netz

IV. FLACHENUBERSICHT

Geltungsbereich gesamt: 50.016 m?
Geltungsbereich TF-NORD: 26.980 m?
Geltungsbereich TF-SUD: 23.036 m?

Gebaude TF-NORD:
Gebiude TF-SUD:

max. 350 m?
max. 50 m?

WEITERE HINWEISE

)
1
I

STS = Transformator

= Standorte sind im

Flache fiir Batteriespeicher, Wechselrichter und Transformatoren

\Y

= PCS = Wechselrichter >{Vorhaben- und
ErschlieRungsplan konkret
o Aux. Transformator darzustellen und nicht nur

als Hinweis!
->s. auch Anschreiben S41

Diese Flache ist in der Planzeichnung gréR3er als die eigentliche Baugrenze
Nutzungsschablone| ;o haubare Grundstiicksfliche!). Dies ist aneinander anzupassen.

Baugebiet

Teilbereich Grundflachenzahl

max. Wandhohe
Gebaude

max. Uberbaubare
Flache fur Gebaude

max. Modulhohe Hmax

/

Zufahrten zu angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen dirfen durch die PV-Anlage nicht eingeschrankt
oder beeintrachtigt werden.

Im Bereich des Sondergebietes sind keine Bodendenkmaler oder dhnliches verzeichnet. Sollten trotzdem
wahrend der Errichtung der PV-Anlage Anhaltspunkte fiir ein Bodendenkmal oder anderweitige Funde zu
Tage treten, sind diese nach Art. 8 BayDSchG zu melden.

GroRere Erdmassenbewegungen sowie Veranderungen der Oberflichenformen sind zu vermeiden (siehe
6.1). Sollten organoleptische Auffalligkeiten im Rahmen der Erdaushubes bemerkt werden, ist sofort das
Landratsamt Regensburg und das Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu verstandigen, um einen
fachgerechten Umgang mit dem Schutzgut Boden zu gewahrleisten, wird die Anwendung der DIN 19731
empfohlen. Mit belebtem Oberboden ist sorgsam und sparsam umzugehen bei einer voraussichtlichen
Lagerdauer von mehr als 3 Monaten ist der Oberboden in Mieten zu Lagerung und zu begriinen
(Leguminosen). Ist der Oberboden vor Ort nicht weiter zu verwenden, ist dieser bis zur regularen
Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage einer anderweitigen Verwendung zuzufiihren. Eine Deponierung ist
nicht zuldssig.

Bei der Errichtung des Solarparks ist schonend mit dem Boden umzugehen und jegliche schadliche
Bodenveranderung (z. B. Verdichtung, Vernassung) zu vermeiden und zum Schutz vor Erosion baldmdglichst
zu begriinen (siehe 7.1). Eine Befahrung mit schweren Maschinen sollte bei ungiinstigen
Bodenfeuchteverhaltnissen vermieden werden.

Der naturliche Ablauf von wild abflieRendem Wasser bei Regen darf durch die Bebauung weder behindert,
verstarkt oder auf andere Weise zum Nachteil der tiefer liegenden Grundstlicke verandert werden (§ 37 Abs.
1 WHG), das Niederschlagswasser ist breitflachig zu versickern.

Dem Landratsamt Regensburg ist ein Nachweis zur Verwendung von autochthonen Saat- und Pflanzgut zu
erbringen.

Bei Bauarbeiten in Bahnnahe sind sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die
Einholung und Einhaltung dieser Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rahmen seiner
Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus dem

Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen (Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen. Kinftige Aus- und
UmbaumafRnahmen sowie notwendige MaRhahmen zur Instandhaltung und dem Unterhalt, in
Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne
Einschrankungen zu gewahren.

Die Photovoltaikanlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelande hin zu gestalten. Sollte sich nach der
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen
anzubringen.

Larmemissionen des Schienenverkehrs dirfen nicht durch Reflexionseffekte erhdht werden

Die deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind
hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z. B: Bremsabrieb) sowie durch
Instandhaltungsmafnahmen (z.B. Schleifrlickstande beim Schienenschleifen) von allen Forderungen
freizustellen. Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass aus Schaden und Beeintrachtigungen der
Leistungsfahigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurtickzufiihren sind, keine
Anspruche gegenuber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden
Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden kénnen.

Grundsatzlich dirfen oberflachen- und sonstige Abwasser nicht auf oder Gber Bahngrund abgeleitet werden.
Sie sind ordnungsgemal in die 6ffentliche Kanalisation abzuleiten. Durch die Malinahme darf dem
Bahngelande kein zusatzliches Oberflachenwasser zugefihrt werden. Die Vorflutverhaltnisse dirfen nicht
zum Nachteil der Bahnanlagen verandert werden sowie die Bahnkorperentwasserungsanlagen (Durchlasse,
Bahngraben, etc.) in ihrer Funktion keinesfalls beeintrachtigt werden.

Die Funktionsweise der Oberleitungsanlage darf zu keinem Zeitpunkt in ihrer Verfligbarkeit beeintrachtigt
werden. Zur Sicherung der Standsicherheit der Oberleitungsmasten dirfen im Druckbereich der Masten
keine Veranderungen der Bodenverhaltnisse stattfinden. In diesem Bereich darf weder an- noch abgegraben
werden. Bei Unterschreitung des Abstandes ist ein statischer Nachweis fir die betroffenen Masten vom
Veranlasser zu erbringen. Die Oberleitungsmasten missen fiir Instandhaltung- und Entstérungsarbeiten
jederzeit allseitig zuganglich bleiben.

Sollen Zaune aus elektrisch leitfahigem Material errichtet werden, so ist die DB RIL 997.02 und die DIN EN
50122 zu beachten. Eine Einzaunung des Gelandes bedarf einer gesonderten Abstimmung mit der DB Netz
AG, Produktionsstandort Nurnberg, Fachbereich Oberleitung. Die DB Netz AG ibernimmt keinerlei Haftung
fur Schaden aus Eisabwurf oder andere herabfallende Gegenstande.

Mit den Arbeiten zu dem Bauvorhaben darf erst begonnen werden, wenn eine Kabeleinweisung
stattgefunden hat, die Kabellage zweifelsfrei (!) feststeht und die Bauausfiihrende Firma die Beachtung und
Einhaltung der Bestimmungen und die Anwendung der Schutzmafnahmen fir die TK-Kabelanlagen laut
Kabelmerkblatt 892.9122A01 nachweislich schriftlich bestatigt hat. Kann auf Grundlage der 6rtlichen
Kabellageplane keine eindeutige Aussage bzgl. der Kabellage im Baufeld getroffen werden, ist zwingend
eine Handschachtung zur Kabellagebestimmung durchzufihren. Zudem ist in dem Zusammenhang ebenfalls
das Merkblatt ,Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel“ zu beachten, welches mit der Kabeleinweisung
Ubergeben wird, Zu den TK-Kabeln ist ein Schutzabtsand von mind. 2 m (!) einzuhalten.

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der

Bebauungsplananderung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem
Vorhaben- und ErschlieBungsplan mit Grinordnung
"Photovoltaikanlage Solarpark Oberdeggenbach"
sonstiges Sondergebiet durch Deckblatt Nr. 1

Festsetzungsplan

Vorentwurf XX.XX.2025
Markt: Schierling

Landkreis: Regensburg

Regierungsbezirk: Oberpfalz

Technik unter Einhaltung der gliltigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und einschlagigen
Regelwerke zu erfolgen.

- Widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeldndes sowie sonstiges hineingelangen in den
Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemaf} § 62 EBO unzuldssig und durch geeignete und wirksame
MaRnahmen grundsatzlich und dauerhaft auszuschlieRen. Fur
die Baumalnahme ist grundsatzlich ein Abstand von 5 m zum Gleisbereich sowie 5 m zu den
Oberleitungsmasten (Masthinterkante) einzuhalten.

- Ein Betreten der Baustelle Uber das Betriebsgleis ist verboten. Sollte dies erforderlich sein, so ist eine
Absicherung der Mitarbeiter mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich.

- Konnen bei einem Kraneinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn Giberschwenkt werden, so ist mit der DB Netz

AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschlieRen, die mind. 8 Wochen vor Kranaufstellung zu
beantragen ist.

- Der Antrag zur Kranaufstellung ist, mit Beigabe der Stellungnahme der DB AG zum Baugesuch, bei der DB
Netz AG, Herrn Willi, Sandstral3e 38-40, 90443 Nirnberg, Tel. 0911/219-3516, einzureichen. Generell ist
auch ein malstablicher Lageplan (M1:1000) mit dem
vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen.

- Bei Einsatz eines Baggers ist ein Sicherheitsabstand von >= 5,00 m einzuhalten, ansonsten ist eine
Absicherung des Baggers mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich.

Planunterlagen:
Grundkarte erstellt von Ingenieurblro Geoplan, Osterhofen, auf digitaler Flurkarte der Bayerischen

Vermessungsverwaltung.

Untergrund:

Aussagen Uber Rickschlisse auf die Untergrundverhaltnisse und die Bodenbeschaffenheit kdnnen weder aus den
amtlichen Karten, aus der Grundkarte noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.

Spartenanfrage:
Die von uns dargestellten Sparten haben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und sind vom Vorhabentrager vor

Baubeginn in Eigenverantwortung zu prifen.

Nachrichtliche Ubernahmen:

Fir nachrichtlich Gbernommene Planungen und Gegebenheiten kann keine Gewahr ibernommen werden.
Koordinaten- & Héhensystem:

Lagesystem: ETRS 89 (UTM 32) / Héhensystem: DHHN2016 (NHN)

Urheberrecht:

Fir die Planung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht gedndert werden.

Planverfasser:

@ GeoPlan

Donau-Gewerbepark 5, 94486 Osterhofen /
FON: 09932 9544-0 / FAX. 09932 9544-77
E-MAIL. info@geoplan-online.de Projektleitung: Martin Ribesmeier
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Metz Maria-Theresa
Rechteck

Metz Maria-Theresa
Pfeil

Metz Maria-Theresa
Textfeld
= Standorte sind im Vorhaben- und Erschließungsplan konkret darzustellen und nicht nur als Hinweis!
-> s. auch Anschreiben S41

Metz Maria-Theresa
Pfeil

Metz Maria-Theresa
Textfeld
Diese Fläche ist in der Planzeichnung größer als die eigentliche Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche!). Dies ist aneinander anzupassen.

Metz Maria-Theresa
Unterstreichen

Metz Maria-Theresa
Textfeld
Was ist mit den im Ursprungsplan noch zulässigen Bäumen? Hierzu findet sich nichts in der Begründung.

Metz Maria-Theresa
Beschreibung
Liegt hier wirklich ein vertragsbezogener BPL vor? -> siehe Anmerkungen im Anschreiben S41

Metz Maria-Theresa
Rechteck

Metz Maria-Theresa
Rechteck

Metz Maria-Theresa
Beschreibung
Erhöhungen wirklich für alle Gebäude notwendig, wenn diese (lt. Begründung) nur aufgrund der Batteriespeicher relevant?

Metz Maria-Theresa
Rechteck

Metz Maria-Theresa
Rechteck

Metz Maria-Theresa
Rechteck

Metz Maria-Theresa
Pfeil

Metz Maria-Theresa
Pfeil

Metz Maria-Theresa
Pfeil

Metz Maria-Theresa
Bereich hervorheben

Metz Maria-Theresa
Textfeld
Verweis der Rechtsgrundlagen eigenständig prüfen und anpassen an derzeitige Fassungen

Metz Maria-Theresa
Bereich hervorheben

Metz Maria-Theresa
Bereich hervorheben

Metz Maria-Theresa
Beschreibung
TF?

Metz Maria-Theresa
Oval

Metz Maria-Theresa
Textfeld
      Darstellung Module

Metz Maria-Theresa
Fehlt-Zeichen rot

Metz Maria-Theresa
Beschreibung
Nutzungsschablone für neues Baufenster fehlt?
Oder gehört dieses Baufenster zu TF-Nord? Dies ist konkreter darzustellen, zudem ist klarzustellen, ob die zulässige Grundfläche von 350m² für beide Baufenster gilt.

Metz Maria-Theresa
Oval
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